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Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Maßnahme 
"Stützmauer an der Lobscheider Straße L321 / Florastraße"

Beratungsfolge:

Datum Gremium

24.11.2022 Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

30.11.2022 Rat

 

Beschlussvorschlag: 

Der  Rat  der  Stadt  Gummersbach  stimmt  der  überplanmäßigen  Bereitstellung  von
Haushaltsmitteln  für  das  Investitionsprojekt  „Kostenbeteiligung  L321  OD  Strombach
Nebenanlagen“ (5.399) bis zu einem Gesamtbetrag von 150.000€ zu.

Begründung: 

Im  Stadtteil  Strombach  ist  die  Stadt  Gummersbach  seit  gut  30  Jahren  bemüht,  die
Verkehrssicherheit entlang der Lobscheider Straße L321 zu verbessern. Die Anlage eines
Gehweges  ist  aufgrund  der  zu  schmalen  Straßenparzelle  und  nicht  realisierbarem
Grunderwerb bisher gescheitert. 

Nun  entstehen  im  Bereich  der  Einmündung  Florastraße  zurzeit  4  Doppelhäuser.  Im
Hintergrund  liegt  ein  Wohnbaugebiet,  für  das  die  Florastraße  die  Haupterschließung
darstellt.  Eine  verkehrssichere  fußläufige  Verbindung  in  Richtung  Innenstadt,  zu  den
Bushaltestellen  oder  in  Richtung  des  Netto-Marktes  ist  für  alle  Anwohner  dort  nicht
vorhanden.

Mit  dem neuen  Eigentümer  des  Grundstücks  an  der  Einmündung  L321 /  Florastraße
konnte in zähen Verhandlungen die Einigung über einen Flächenankauf zur erstmaligen
Anlage einer sicheren Fußgängerführung sowie der Verbesserung der Sichtverhältnisse an
dieser Einmündung erzielt werden. Für die Nutzung der Flächen muss das höher gelegene
Privatgrundstück  mit  einer  Stützmauer  abgefangen  werden.  Aufgrund  der
fortschreitenden  Bebauung  sollte  die  Mauer  vor  Fertigstellung  der  Außenanlagen  des
Doppelhauses fertiggestellt sein (Sommer 2023). Der Ausbau der Einmündung (Anlage
des  Gehweges  und  evtl.  einer  Querungshilfe)  kann  zu  einem  späteren  Zeitpunkt
gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW erfolgen.

Die Kosten der Stützmauer incl. Herstellung einer provisorischen Gehweganlage werden
auf  150.000€  kalkuliert.  Die  Haushaltsmittel  könnten  im  Jahr  2022  durch  eine
Verschiebung  der  Maßnahme  „Kostenbeteiligung  L  306  Wegescheid-Herreshagen
Nebenanlagen“ (5.397) kompensiert werden.
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